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	Satzung
und
Versammlungsordnung 
für den

Polizei- und Schutzhundesportverein

Bochum-Stiepel e. V.

- Mitgliedsverein im Deutschen Verband der Gebrauchshundesportvereine e. V. -


Satzung 
Seite 1

§ 1

Name und Sitz des Vereins
Der am 10. Juli 1947 in Bochum-Stiepel gegründete Verein führt den Namen 

„Polizei- und Schutzhundsportverein Bochum-Stiepel e. V.“.

Er hat seinen sitz in Bochum-Stiepel und ist im Vereinsregister beim Amtsgericht in Bochum am 01.09.1954 unter der Nr. 957 in das Vereinsregister eingetragen. 

§ 2

Geschäftsjahr und Gerichtsstand

Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Bochum 

§ 3

Mitgliedschaft in anderen Verbänden
Der Verein ist Mitglied im Deutschen Verband der Gebrauchshundsportvereine e. V. (DVG), Sportverband für das Polizei- und Schutzhundwesen (Mitglied des DHV, VDH und der FCI). In dieser Eigenschaft gehört er dem Landesverband Westfalen und der Kreisgruppe Ruhr-Mitte an. Die Satzungen und Ordnungen des DVG sowie die Beschlüsse seiner Organe sind geltendes Vereinsrecht im Sinne dieser Satzung. 

§ 4

Zweck und Aufgaben des Vereins

1. Der Verein verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen. 

Er strebt keinerlei Gewinn an und verwendet Überschüsse nur für die satzungsmäßigen Zwecke. 

Es werden keine Gewinnanteile oder sonstige Zuwendungen an die Mitglieder ausgezahlt oder vergütet. Es dürfen auch nicht Personen, die gleichgültig ob Mitglieder oder Dritte, durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen oder Veraltungsausgaben begünstigt werden. 

2. Der Verein fördert 

· die Information der Öffentlichkeit über den Hundesport, 

· die Erfassung der Freunde des Hundesports in diesem Verein, 

· die Ausbildung von Dienst- und Gebrauchshunden zu Schutz- , Fährten-, Wach, Begleithunden pp. (Schutzhundsport),
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· die körperliche Ertüchtigung des Menschen beim Sport mit dem Hund (Breitensport), 

· den Sport der Jugend mit dem Hund, 

· die Durchführung von internen und verbandsöffentlichen Prüfungen und Wettkämpfen im Schutzhundsport, Breitensport und in der Jugendarbeit 

und 

· die Gedanken des Tierschutzes. 

§ 5

Erwerb der Mitgliedschaft und Höhe der Beiträge

1. Mitglied kann jede unbescholtene Person werden, die sich zur Einhaltung der Vereinssatzung verpflichtet und nicht aus einem zum Verband gehörigen Verein ausgeschlossen ist. 

Das Mindestalter für die Sportarten kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung gesondert geregelt werden. Minderjährige bedürfen der Zustimmung der gesetzlichen Vertreter. 

2. Die Anmeldung zur Aufnahme in den Verein hat durch schriftlichen Antrag beim Vereinsvorsitzenden unter Angabe von Vor- und Zunamen, Geburtstag, Wohnort und Straße zu erfolgen. Mit dieser Anmeldung ist die Weitergabe der Daten an den Verband und die Verwendung für die Erfordernisse des Sports zulässig. 

3. Die Wartezeit bis zur Aufnahme beträgt ca. 6 Monate nach Antragstellung. Der Antragsteller ist berechtigt während der Wartezeit an den Ausbildungsstunden und sonstige Veranstaltungen teilzunehmen. 

4. Der Antragsteller wird zur Aufnahme im Verein mündlich bzw. schriftlich zur Versammlung eingeladen. Die Versammlung entscheidet per Stimmzettel über die Aufnahme bzw. Ablehnung des Antrages. Die Gründe einer etwaigen Ablehnung des Aufzunehmenden werden dem Antragsteller nicht mitgeteilt. 

5. Der Mitgliedsbeitrag ist ein Jahresbeitrag und muss bis zum 15. März des laufenden Geschäftsjahres entrichtet sein. Mitglieder die im Laufe des Jahres aufgenommen werden, entrichten den entsprechenden Anteil bei der Aufnahme. 

6. Die Wartezeitgebühr und der Jahresbeitrag werden jeweils in der Jahreshauptversammlung für das folgende Geschäftsjahr festgelegt. 
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§ 6

Rechte und Pflichten der Mitglieder

1. Alle Mitglieder haben die gleichen Rechte, soweit nicht gesetzliche Bestimmungen andere Regelungen enthalten. 

Jedes Mitglied hat Anspruch auf Rat und Unterstützung durch die Organe des Vereins und auf die Benutzung der vereinseigenen Einrichtungen sowie Teilnahme an den Verbandsveranstaltungen im Rahmen der Zulassungsbedingungen. 

2. Jedes Mitglied hat den Hundesport nur im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der festgelegten Bestimmungen unter besonderer Berücksichtigung des Tierschutzes auszuüben. 

Die konfessionelle und politische Neutralität des Vereins ist zu achten. 

Die Beitragspflichten sind pünktlich zu erfüllen. 

Die Bestimmungen der Satzung und der Ordnung und Beschlüsse sowie der Einzelanweisungen der zuständigen Verbands- und Vereinsorgane sind einzuhalten. 

Auf die Einhaltung der Bestimmungen der Tierseuchengesetze und auf die verbandsinternen Verpflichtungen zum Abschluss von Haftpflichtversicherungen ist besonders zu achten. 

§ 7

Beendigung der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitgliedes. 

2. Der Austritt aus dem Verein ist nur zum Jahresende mit einer 1monatigen Kündigungsfrist möglich. Er erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden. 

3. Die Mitgliedschaft endet durch Streichung. Die Streichung ist vom Vorstand vollziehbar, wenn das Mitglied mit der Zahlung der Beträge trotz vorangegangener zweimaliger Mahnung unter Androhung der Streichung länger als 6 Monate im Rückstand ist. Die Streichung wird zum Jahresende ohne Verzicht auf die ausstehenden Beiträge wirksam. Die Rechte des Mitgliedes ruhen mit der Bekanntgabe der Streichung durch Einschreibebrief an den Betroffenen. 
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4. Die Mitgliedschaft endet durch Ausschluss. Der Ausschluss erfolgt durch Beschluss des Vorstandes, wenn ein Mitglied gegen die Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat, gegen die Bestimmungen des Tierschutzes verstoßen hat oder die Vereinspflichten nicht erfüllt werden.

Der Ausschluss zieht den Verlust aller Ansprüche mit sofortiger Wirkung nach sich. Hingegen erlöschen  die Ansprüche des Vereins erst mit Ablauf des Geschäftsjahres. 

Dem Betroffenen ist eine Anhörung vor dem Vorstand zu gewähren. Der Betroffene kann die Überprüfung der Vorstandsentscheidung durch Beschluss der Mitgliederversammlung beantragen. Die Versammlung kann frühestens zwei Wochen nach dem schriftlichen Vorstandsentscheid einberufen werden. 

Die Mitgliederversammlung entscheidet entgültig. 

Mit dem Ende der Mitgliedschaft enden Ansprüche an das Vereinsvermögen. Die Vereinspapiere, Vereins- und Verbandsausweise und Abzeichen sind ohne Vergütung zurückzugeben. Funktionsträger haben die Unterlagen des Arbeitsgebietes ihrem Nachfolger zu übergeben. 

§ 8

Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 

Dem Verein steht die Gründung von Sportabteilungen frei. 

1. Der geschäftsführende Vorstand besteht aus dem 1. Vorsitzenden, 2. Vorsitzenden, dem Geschäftsführer und dem Kassierer. 

Zum erweiterten Vorstand gehören der Ehrenvorsitzende (falls vorhanden), die Ausbildungswarte, die Gerätewarte, der Jugendwart und der Pressewart. 

Vorstand im Sinne des § 226 BGB sind der 1. Vorsitzende, der 2. Vorsitzende und der Geschäftsführer. 

Die Vorstandsmitglieder werden für die Dauer von 2 Jahren gewählt. Die Wiederwahl ist zulässig. 

Die Zahl der Ausbildungswarte richtet sich nach dem jeweiligen Bedürfnis und wird in der Jahreshauptversammlung festgelegt. 

Die Funktion vom erweiterten Vorstand kann von jedem Vorstandsmitglied auch zusätzlich übernommen werden. 
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Der 1. Vorsitzende, der 2. Vorsitzende und der Geschäftsführer vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Sie sind allein vertretungsberechtigt. Im Innenverhältnis gilt, dass der 2. Vorsitzende und nur bei seiner Verhinderung der Geschäftsführer den 1. Vorsitzenden bei Abwesenheit vertreten darf. 

Dem Vorstand und erweiterten Vorstand obliegen die Geschäftsführung und der Sportbetrieb im Verein. 

2. Die Sportabteilungen deren Schaffung durch die Mitgliederversammlung für die Bereiche Schutzhundwesen, Breitensport und Jugendsport bestimmt werden kann, werden durch die jeweiligen Ausbildungswarte geleitet. Die Abteilung regeln die praktische Durchführung der Übungsstunden und der Veranstaltungen. Die Mitgliederversammlung kann die Wahl der Ausbildungswarte den Fachabteilungen übertragen, der Mitgliederversammlung bleibt aber das Recht auf Bestätigung dieser Wahl. 

Soweit durch gesetzliche oder öffentlich rechtliche Bestimmungen den einzelnen Fachabteilungen besondere Rechte, Mittel oder Zuweisungen zustehen, sind diese durch Mitgliederversammlungsbeschluss den jeweiligen Abteilungen zuzuweisen. Finanzielle Zuweisungen sind, ggf. durch den Kassierer gesondert auf Anweisung der Fachabteilung zu verwalten. 

3. Die Versammlungsordnung (Geschäftsordnung) ist Bestandteil dieser Satzung. 

4. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. 

Über die Mitgliedsversammlung wird ein schriftliches Protokoll gefertigt; es wird vom 1. Vorsitzenden, in seinem Verhinderungsfall vom Versammlungsleiter und dem Protokollanten unterzeichnet. 

Die Mitgliedsversammlung wählt den Versammlungsleiter, soweit nicht der 1. Vorsitzende die Versammlung leitet, der Protokollführer wird vom Vorstand bestimmt, dieser soll in der Regel der Geschäftsführer sein. 

(Satzungsänderung vom 11.01.1992)
Der Jahreshauptversammlung obliegen insbesondere: 

4.1 Die Entgegennahme des Geschäftsberichtes des Vereinsvorstandes. 

4.2 Die Entgegennahme der Rechnungslegung über das Vereinsvermögen und den Bericht der Kassenprüfer. 

4.3 Die Entlastungserteilung für den Vorstand einschl. der Kassenprüfung. 

4.4 Die Beratung und Entscheidung eingegangener Anträge und Vorschläge zur Satzungsänderung. 

4.5 Die Wahl des Vereinsvorstandes, sowie nicht auf die Fachabteilungen delegiert. 

4.6 Wahl der Kassenprüfer. 
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Die Jahreshauptversammlung wird vom 1. Vorsitzenden schriftlich unter Wahrung der 14tägigen Frist unter Angabe der Tagesordnung im Januar einberufen. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss einberufen werden, wenn der Vorstand dieses beschließt oder mindestens ein Viertel der Mitglieder dieses beantragt. 

Weitere Zusammenkünfte der Mitglieder dienen der Information durch den Vorstand, der Diskussion über Fragen des Hundesportes, der Weiterbildung der Mitglieder in kynologischen Fragen und der Pflege der Geselligkeit. 

5. Der Vorstand und der erweiterte Vorstand tagen nach Bedarf. Über jede Sitzung ist eine Niederschrift anzufertigen. 

Der Vorstand ist nur beschlussfähig, wenn mindestens ¾ der Vorstandsmitglieder anwesend sind. 

Der Vorstand entscheidet durch einfache Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt der 1. Vorsitzende den Ausschlag. 

§ 9

Vermögensverwaltung

1. Für die ordnungsgemäße Führung der Kassengeschäfte und für die Vermögensverwaltung des Vereins ist der Kassierer verantwortlich. Er führt das Kassenbuch, die Mitgliederliste und das Inventarverzeichnis. 

2. Ausgaben des Kassierers bedürfen der Gegenzeichnung durch den 
1. Vorsitzenden. Bei Ausgaben, die den Betrag von 500,00 DM überschreiten, ist die Gegenzeichnung des 2. Vorsitzenden erforderlich. 

3. Die Kassenbücher sind zur Prüfung den Kassenprüfern einmal jährlich vor der Jahreshauptversammlung vorzulegen. 

§ 10

Kassenprüfer

1. Zur Überwachung der Kassengeschäfte wählt die Jahreshauptversammlung 
2 Kassenprüfer. Die Kassenprüfer haben das Recht, die Kasse laufend zu überprüfen und die Pflicht, am Ende eines jeden Geschäftsjahres eine Kassenprüfung vorzunehmen. Sie sind ferner verpflichtet, der Jahreshauptversammlung ihren Prüfbericht vorzulegen. 

2. Die Kassenprüfer dürfen nicht Mitglied des Vorstandes sein und sind an keine Weisung des Vorstandes gebunden. Nach Ablauf eines Geschäftsjahres scheidet jeweils 1 Kassenprüfer aus und 1 neuer Kassenprüfer wird hinzugewählt. 
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Die Wiederwahl des ausgeschiedenen Kassenprüfers ist erst nach zwei Geschäftsjahren möglich. 

§ 11

Ordnungen

Zur Regelung des Vereinslebens können für die einzelnen Organe oder Teilbereiche Ordnungen erlassen werden. Das Recht auf Erlass der Ordnungen steht grundsätzlich der Mitliederversammlung zu. Die Mitgliederversammlung kann eigene Ordnungen erlassen, sie kann die Ordnungen des Verbandes aber auch übernehmen. Die Bestimmungen der Ordnungen sind unmittelbar geltendes Satzungsrecht. 

§ 12

Satzungsänderung und Vereinsauflösung

Die Satzung des Vereins kann nur nach vorheriger Ankündigung in der Tagesordnung durch eine  Jahreshauptversammlung oder außerordentliche Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit geändert werden. 

Die Auflösung des Vereines kann von einer einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen werden. Aus der Einladung muss der beabsichtigte Zweck ersichtlich sein. Für die Auflösung des Vereines ist eine Stimmenmehrheit von ¾ der in der Mitgliederversammlung erschienenen Mitglieder erforderlich. 

Das bei der Auflösung des Vereins noch vorhandene Vereinsvermögen fällt dem Deutschen Roten Kreuz und dem Deutschen Tierschutzverein je zur Hälfte zu, mit der Auflage, es zum Ankauf und zur Ausbildung von Blindenführhunden und zur Unterhaltung des Tierheimes zu verwenden. 

§ 13

Gründungstag des Vereines – Inkrafttreten der Satzung

Der Gründungstag des Vereins ist der 10. Juli 1947. 

Vorstehende Satzung ist am 19.01.1990 durch die Jahreshauptversammlung beschlossen und genehmigt worden. Durch diese Satzung wird hiermit die überholte Satzung vom 12.01.1974 ungültig. 

Für die Richtigkeit: 

1. Vorsitzender: 
gez. G. Hültenschmidt
2. Vorsitzender: 
gez. W. Jannett 

Geschäftsführer:
gez. A. Bischoff 

Versammlungsordnung 
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1. Rechtsgrundlage

Diese Versammlungsordnung ist Ausführungsbestimmung des § 8 (3) der Vereinssatzung. 

2. Einberufung

Die Einberufung der Jahreshauptversammlung (JHV) findet im Januar statt und erfolgt unter Bekanntgabe der Tagesordnung durch Rundschreiben mit einer Frist von mindestens zwei Wochen. Hierbei sind Zeit und Ort anzugeben. Vorgesehene Satzungsänderungen sind im vorgeschlagenen Wortlaut zu veröffentlichen und falls erforderlich zu begründen. 

Weitere Versammlungen finden statt in den Monaten März, Mai, Juli, September und November. Auf diese Versammlungen wird zu Jahresbeginn durch Rundschreiben und im Klubheim auf einer Tafel hingewiesen. Diese Versammlungen sind mit einfacher Stimmenmehrheit beschlussfähig. 

Bei schwerwiegenden Angelegenheiten und Beschlüssen innerhalb des Geschäftsjahres ist eine außerordentliche Versammlung durch Rundschreiben einzuberufen mit einer Frist von mindestens zwei Wochen und Angabe der Tagesordnung sowie den Hinweis auf die Dringlichkeit. 

Die Jahreshauptversammlungen und außerordentliche Versammlungen sind beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist oder mit ihrem Stimmrecht vertreten wird. Sind diese Versammlungen beschlussunfähig, so kann der amtierende Versammlungsleiter frühestens eine halbe Stunde nach Feststellung der Beschlussunfähigkeit eine neue JHV oder außerordentliche Versammlung mit der gleichen Tagesordnung einberufen. Diese neu einberufene JHV oder außerordentliche Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 

3. Versammlungsleitung

Die Versammlungsleitung hat der 1. Vorsitzende. Seine Vertretung wird durch § 8 (1) der Vereinssatzung geregelt. 

4. Tagesordnung

Nach der Eröffnung der Versammlung ist die Tagesordnung zu verlesen. Anträge zur Ergänzung oder Änderung müssen sofort danach gestellt werden. Vor Eintritt in die Tagesordnung haben die Mitglieder über die Zulassung der Anträge zu entscheiden. 
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5. Dringlichkeitsanträge

Dringlichkeitsanträge werden nur dann behandelt, wenn mindestens ein Viertel der anwesenden Mitglieder diese trägt. Über die weitere Behandlung der Dringlichkeitsanträge innerhalb der Tagesordnung entscheidet der Versammlungsleiter. 

Außer bei Dringlichkeitsanträgen sind alle Anträge spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung bei dem 1. Vorsitzenden schriftlich einzureichen. Liegen in einer Sache mehrere Anträge vor, ist zuerst der weitgehenste Antrag zu behandeln. Wird eine Abstimmung dadurch erleichtert, kann auch in anderer Reihenfolge verfahren werden. 

6. Wortmeldungen

Zu jedem Tagesordnungspunkt ist zuerst dem Vorstand oder dem Berichterstatter oder dem Antragsteller das Wort zu erteilen. Hiernach kann in die Debatte eingetreten werden. Hierzu erhalten die Mitglieder in der Reihenfolge der Wortmeldungen das Wort. Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes können sich jederzeit außerhalb der Rednerreihenfolge zu Wort melden. Ihnen ist das Wort dann vor einem weiteren Redner zu erteilen. 

Zur Versammlungsordnung (Geschäftsordnung) ist das Wort sofort zu erteilen, jedoch nicht während einer Rede oder einer Abstimmung. 

Kurze Erklärungen oder Erläuterungen, die geeignet sind, eine Debatte abzukürzen oder eine Aufklärung zu ergeben, kann der Versammlungsleiter außerhalb der Reihenfolge abgeben oder abgeben lassen. 

7. Redezeit / Debattenschluss 

Der Versammlungsleiter kann die Redezeit auf eine bestimmte Dauer beschränken. Nach Antragstellung auf Schluss der Debatte ist nur je einem Redner für und einem Redner gegen den behandelten Tagesordnungspunkte das Wort zu erteilen. 

8. Wortentzug

Wird ein Redner oder ein Versammlungsleiter in seinen Ausführungen oder Zwischenrufen beleidigend, kann ihn der Versammlungsleiter sofort das Wort entziehen. Handelt es sich um eine erhebliche Beleidigung, kann der Versammlungsteilnehmer aus dem Versammlungsraum verwiesen werden. 
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9. Abstimmungen

1. Jedes Mitglied erhält bei Abstimmungen in den Versammlungen eine Stimme. Bei Abstimmungen in der JHV und außerordentlichen Versammlungen kann das Stimmrecht schriftlich auf ein Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes übertragen werden. 

2. Satzungsänderungen können nur in der Jahreshauptversammlung oder außerordentlichen Mitgliederversammlung erfolgen. 

3. Abstimmungen erfolgen durch Handzeichen, wenn nicht mindestens 25 % der anwesenden Mitglieder eine Abstimmung per Stimmzettel verlangt. Bei Abstimmungen durch Handzeichen ist eine Gegenprobe durchzuführen. Bestehen an der Abstimmung Zweifel, ist der Versammlungsleiter zur Stimmenauszählung verpflichtet. 

4. Bestehen auch dann Zweifel oder ist eine genaue Auszählung erforderlich, kann eine Abstimmung mit Stimmzettel erfolgen. 

5. Neuaufnahmen werden grundsätzlich nur per Stimmzettel abgestimmt. 

6. Alle Entscheidungen werden, falls die Satzung keine andere Mehrheit vorschreibt, mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

(Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden als nicht abgegebene Stimmen gewertet.)

Der Versammlungsleiter schließt die Abstimmung und gibt das Ergebnis bekannt. Soweit erforderlich kann sich der Versammlungsleiter bei Abstimmungen ehrenamtlicher Helfer bedienen. 

7. Vorstandsmitglieder werden durch geheime Abstimmung gewählt. Sollte für ein Amt nur ein Kandidat zur Verfügung stehen kann dieser per Handzeichen gewählt werden. Diese Regelung gilt auch bei Wiederwahl eines Vorstandsmitgliedes. 

Sollten mehrere Kandidaten zur Wahl stehen, ist der gewählt, der die Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt. Mehrere Amtsinhaber können in einem Wahlgang gewählt werden, wenn für jede Aufgabe nur ein Vorschlag vorliegt. 

Sie sind gewählt, wenn sie die Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen. 
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Wer sich als Kandidat zur Wahl stellt, muss in der Versammlung anwesend sein. Im Krankheitsfall oder aus anderen zwingenden Gründen kann eine schriftliche Zusage zur Kandidatur zugelassen werden. 

Für die Wahl des Vorsitzenden hat die Versammlung einen Wahlleiter zu wählen. Liegen hierfür mehrere Vorschläge vor, ist der gewählt, der die Mehrheit der Stimmen auf sich vereinigt. Zu seiner Unterstützung kann sich der Wahlleiter ehrenamtliche Helfer bedienen. 

10. Niederschrift

Über jede Versammlung ist eine Niederschrift zu führen und in der nächsten Versammlung zu verlesen und zur Genehmigung vorzulegen. Die Niederschrift muss unparteiisch geführt werden. Sie darf nur berichten, jedoch nicht Stellung nehmen. Die Niederschrift ist vom Geschäftsführer zu führen, jedoch kann der Vorsitzende einen Schriftführer bestellen. 

Diese Versammlungsordnung wurde auf der Jahreshauptversammlung am 19.01.1990 angenommen und in Kraft gesetzt.

Für die Richtigkeit: 

1. Vorsitzender: 
gez. G. Hültenschmidt
2. Vorsitzender: 
gez. W. Jannett 

Geschäftsführer:
gez. A. Bischoff 
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Polizei- und Schutzhundesportverein

Bochum-Stiepel e. V.




Am Bliestollen 21 - 44797 Bochum

Email: dvg-stiepel@web.de
----- ----- ----- ----- ----- ----- 


Übungsstunden:
Montag ab 17:00 Uhr


Mittwoch und Samstag ab 16:00 Uhr 


Sonntag ab 10:45 Uhr 







